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Krankmeldung 
 

Zum Thema Krankmeldung gibt es immer wieder Fragen, deren Beantwortung bei verbeamteten 
Beschäftigten und Tarifbeschäftigten unterschiedlich sind. Hieraus ergeben sich im kollegialen Austausch 
Irritationen, da die unterschiedlichen Informationen in einen falschen Zusammenhang gebracht werden 
können.  
Auch der Umgang mit Krankmeldungen in den unterrichtsfreien Zeiten der Schulferien führt zu 
Unsicherheiten in der Handhabung. 
 

In den Schulen gibt es unterschiedliche Absprachen bzgl. der Art und Weise, wie die Krankmeldung 
erfolgen soll (über das Sekretariat, direkt an die Schulleitung od. stellvertretende Schulleitung, einer dazu 
beauftragten Lehrkraft, Hausmeister, telefonisch persönlich oder auf AB, SMS, per E-Mail, etc.). 
Aus der Sicht des Bezirkspersonalrats ist eine ergänzende Mitteilung an die Schulleitung per E-Mail 
sinnvoll. Damit wird in digitaler und ausgedruckter Form ein nachweisbarer Beleg mit Uhrzeit und Datum 
erstellt, der in strittigen Situationen für alle Beteiligten nachvollziehbar ist. 
 

Zur Information (Stand August 2021) dient die Zusammenstellung der maßgeblichen gesetzlichen und 
tariflichen Regelungen, sowie die entsprechende Regelung in der Allgemeinen Dienstordnung (ADO). 
 
 

Krankmeldung Beamte und Angestellte bei Dienst- bzw. Arbeitsunfähigkeit 
 

§ 15 ADO NRW: 
Abwesenheit 
(1) Wer gehindert ist, seinen Dienstpflichten nachzukommen, hat die Schulleiterin oder den Schulleiter 
unverzüglich unter Angabe des Grundes zu benachrichtigen. 
(2) Wird der Dienst wegen Krankheit von Beamtinnen oder Beamten länger als drei Arbeitstage, von 
Tarifbeschäftigten länger als drei Kalendertage versäumt, so ist eine ärztliche Bescheinigung 
vorzulegen, aus der die voraussichtliche Dauer der Erkrankung ersichtlich ist (§ 62 Absatz 1 
Landesbeamtengesetz, § 5 Absatz 1, Entgeltfortzahlungsgesetz). 
(3) Unabhängig von der Dauer meldet die Schulleitung das Versäumnis der Schulaufsichtsbehörde, bei 
Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern der Leitung des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung. 
Die Schulaufsichtsbehörde oder die Leitung des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung kann 
hierzu unter Berücksichtigung der rechtlichen Erfordernisse (z.B. betriebliches 
Eingliederungsmanagement, Datenschutz) weitere Festlegungen treffen. 
(4) Über das krankheitsbedingte Versäumnis von Tarifbeschäftigten ist die Schulaufsichtsbehörde 
spätestens am Ende eines Kalendermonats zu unterrichten. 
 
 

Gesetzliche Regelung für verbeamtete Lehrkräfte 
 

Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtengesetz - LBG NRW) 
§ 62 Fernbleiben vom Dienst (LBG NRW) 
(1) Der Beamte darf dem Dienst nicht ohne Genehmigung fernbleiben. Dienstunfähigkeit infolge Krankheit 
ist auf Verlangen nachzuweisen. 
(2) Verliert der Beamte wegen schuldhaften Fernbleibens vom Dienst seinen Anspruch auf Dienstbezüge, 
so wird dadurch eine disziplinarrechtliche Verfolgung nicht ausgeschlossen. 
 

VV zu § 62 LBG NRW (Fernbleiben vom Dienst) 
1.1 Bleibt die Beamtin oder der Beamte wegen Krankheit dem Dienst fern, so hat sie oder er die Tatsache 
der Erkrankung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. 
1.2 Dauert die Dienstunfähigkeit länger als drei Arbeitstage, hat die Beamtin oder der Beamte eine 
ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Dienstunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer 
spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen.  
Dauert die Erkrankung länger als in der Bescheinigung angegeben, ist die Beamtin oder der Beamte 
verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
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1.3 Hat die Behörde Zweifel an der Dienstunfähigkeit der Beamtin oder des Beamten, so kann sie von ihr 
oder ihm abweichend von Ziffer 1.2 ab dem ersten Tag des Fernbleibens die Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung verlangen. 
1.4 Die Verpflichtung zur Untersuchung durch eine Ärztin oder einen Arzt der unteren Gesundheitsbehörde 
nach § 33 Absatz 1 LBG NRW bleibt unberührt. Die Kosten dieser Untersuchung trägt die Dienststelle. 
 
 

Gesetzliche Regelung für Arbeitnehmer 
 

Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall 
(Entgeltfortzahlungsgesetz) 
§ 5 Anzeige- und Nachweispflichten 
(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche 
Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der 
Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren 
voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist 
berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit 
länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen. Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, muss die 
ärztliche Bescheinigung einen Vermerk des behandelnden Arztes darüber enthalten, dass der 
Krankenkasse unverzüglich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund 
und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit übersandt wird. 
(2) Hält sich der Arbeitnehmer bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, so ist er verpflichtet, dem 
Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, deren voraussichtliche Dauer und die Adresse am Aufenthaltsort in der 
schnellstmöglichen Art der Übermittlung mitzuteilen. Die durch die Mitteilung entstehenden Kosten hat der 
Arbeitgeber zu tragen. Darüber hinaus ist der Arbeitnehmer, wenn er Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse ist, verpflichtet, auch dieser die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer 
unverzüglich anzuzeigen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als angezeigt, so ist der Arbeitnehmer 
verpflichtet, der gesetzlichen Krankenkasse die voraussichtliche Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit 
mitzuteilen. Die gesetzlichen Krankenkassen können festlegen, dass der Arbeitnehmer Anzeige- und 
Mitteilungspflichten nach den Sätzen 3 und 4 auch gegenüber einem ausländischen 
Sozialversicherungsträger erfüllen kann. Absatz 1 Satz 5 gilt nicht. Kehrt ein arbeitsunfähig erkrankter 
Arbeitnehmer in das Inland zurück, so ist er verpflichtet, dem Arbeitgeber und der Krankenkasse seine 
Rückkehr unverzüglich anzuzeigen. 
 
 

Tarifliche Regelung für angestellte Lehrkräfte 
 

§ 44 TV-L - Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte 
Nr. 3 - Zu Abschnitt IV -Urlaub und Arbeitsbefreiung 

(1)  
1 Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen. 2 Wird die Lehrkraft während der Schulferien 
durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unverzüglich anzuzeigen. 3 Die 
Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, wenn die Krankheit länger dauert, nach 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen.  
(2)  
1 Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft während der den Urlaub in den Schulferien 
übersteigenden Zeit gelten die Bestimmungen für die entsprechenden Beamten. 2 Sind 
entsprechende Beamte nicht vorhanden, regeln dies die Betriebsparteien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Merkblatt finden Sie auf: www.personalrat-hauptschule-koeln.de 


